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Deputationsvorlage Nr. 03 

für die  

Deputation für Kultur 

(staatlich) 

am 17. September 2015 

 

 

Wahl von zwei Mitgliedern des Denkmalrates 

 

A Problem  

Nach § 6 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Bremen wird für die Denkmalfachbehörden – 
das Landesamt für Denkmalpflege und die Landesarchäologie – ein unabhängiger und sachver-
ständiger Denkmalrat gebildet. Die Mitglieder werden vom Senator für Kultur bestellt. Die Amtszeit 
der Mitglieder des Denkmalrates bestimmt sich nach der Wahlperiode der Bremischen Bürger-
schaft. Gemäß § 2 Absatz 2 der Verordnung über die Zusammensetzung und die Tätigkeit des 
Denkmalrates vom 26.03.1991 gehören dem Denkmalrat als stimmberechtigte Mitglieder an: 

- je zwei Mitglieder der Deputation für Kultur und der Deputation für das Bauwesen 

- zwei Vertreter der Kirchen im Lande Bremen 

- einen Vertreter der Architektenkammer Bremen 

- einen Heimatpfleger oder Heimatforscher 

- drei Historiker, von denen einer als Kunsthistoriker und einer in Bremerhaven tätig sein 
muss. 

Stellvertreter und Stellvertreterinnen werden nicht benannt.  

Der Bestellung der Mitglieder der Deputationen geht eine entsprechende Wahl durch die jeweilige 
Deputation voraus. In ihrer Sitzung am 13. September 2011 sowie am 13. Mai 2014 hat die Depu-
tation für Kultur Frau Hela Bahr und Herrn Claas Rohmeyer gewählt. 

 

B Lösung 

Die Deputation für Kultur wählt zwei neue Vertreterinnen bzw. Vertreter der Deputation für Kultur 
zur Benennung als Mitglieder des Denkmalrats für die 19. Legislaturperiode. 

 

C Finanzielle Auswirkungen und Gender-Prüfung 

Der Beschlussvorschlag hat keine finanziellen Auswirkungen. 

Die Deputation für Kultur wählt zwei Vertreterinnen bzw. Vertreter der Deputation für Kultur zur 
Benennung als Mitglieder des Denkmalrates. Eine Aussage über das Verhältnis von Männern und 
Frauen kann zu diesem Zeitpunkt nicht getroffen werden, weil es von dem Ergebnis der Benen-
nungen durch die Deputation für Kultur abhängt. 

 



 

 

D Beschlussvorschlag 

Die Deputation für Kultur wählt zwei neue Vertreterinnen bzw. Vertreter der Deputation für Kultur 
zur Benennung als Mitglieder des Denkmalrats für die 19. Legislaturperiode. 

 


